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GZ.: A 17 – 035080/2005/00015 
Bitte anführen, wenn Sie auf dieses Schreiben Bezug nehmen 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Graz, am 18.09.2013

 

 
An den  

Bezirksrat Jakomini 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zur Anfrage des Bezirksrates Jakomini vom 02.09.2013 die Bau- und Anlagenbehörde 

möge eine Stellungnahme abgeben, warum es beim Umbau des Gebäudes 

Hafnerriegel 53 („Alphatower“) keine Bauverhandlung gegeben habe, wie eine 

Dichteüberschreitung in diesem Ausmaß möglich sei bzw. ob es dafür ein Gutachten 

gegeben habe und weiters ob die Stadt Graz dem Investor Auflagen vorgeschrieben 

habe, die 5 Parkplätze bei 81 Wohneinheiten rechtfertigen würden, darf 

nachstehendes ausgeführt werden: 

 

Die Österreichische Studentenförderungsstiftung hat um die Bewilligung von Um- 

und Zubauten an der Nord- und Westseite beim Gebäude Hafnerriegel 53, 

Grundstück Nr. 1138/4, KG Jakomini, angesucht. 

 

Im Gegenstand hat am 9.3.2006 eine Bauverhandlung an Ort und Stelle 

stattgefunden, zu der die Nachbarn eingeladen waren. 

Bau- und Anlagenbehörde

Referat für Bau- und 

Raumordnungsangelegenheiten

Europaplatz 20 | 8011 Graz

bab@stadt.graz.at

Fax: +43 316 872-5009

www.graz.at

Bearbeiterin: Mag
a
.Kienberger

3. Stock, Zimmer Nr. 313

Tel.: +43 316 872-5015

UID: ATU36998709, DVR: 0051853

Parteienverkehr

Dienstag und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr



2 

 
 

Mit Datum vom 4.4.2006 wurde für die angesuchten Vorhaben die Baubewilligung 

erteilt; die von den Nachbarn erhobenen Einwendungen waren als unzulässig 

zurückzuweisen. 

 

Der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung wurde seitens der 

Berufungskommission der Landeshauptstadt Graz keine Folge gegeben. 

 

Durch den geplanten Zubau wurde die bereits durch den Bestand überschrittene  

Bebauungsdichte auf dem Bauplatz erhöht. Dem zugrunde lag ein Gutachten des 

Stadtplanungsamtes, mit welchem die Dichteüberschreitung aus städtebaulicher 

Sicht für zulässig erklärt wurde. 

 

Die Parkplatzsituation auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand eines 

Bauverfahrens. Der gegenständliche Bauplatz liegt im Nahebereich von öffentlichen 

Verkehrsmitteln und ist mit diesen ausreichend erschlossen. Auflagen an den Investor 

im Zusammenhang mit der Errichtung von Pkw-Abstellplätzen waren nicht zu 

erteilen, da diesbezüglich keine Rechtsgrundlagen vorhanden sind.     

 

Mit freundlichen Grüßen! 

Die Abteilungsvorständin: 

 

Maga. Ennemoser 
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